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gemeinsam Interessen vertreten

Haus & grund  
Mecklenburg- 
Vorpommern
eigentümerschutz- 
gemeinschaft der  
Haus-, Wohnungs-  
und grundeigentümer

Sie wollen Ihre Immobilie  
vermieten oder verkaufen?
Wir sind Ihr professioneller Ansprechpartner!
Nutzen Sie unser starkes bundesweit und international  
tätiges Netzwerk!
Wir bieten Ihnen neben den nötigen Kontakten, umfas-
senden Service und fundiertes Fachwissen bei der Ver-
marktung Ihrer Immobilie!
Vereinbaren Sie telefonisch Ihren persönlichen Gesprächs- 
termin unter (03 81) 12 83 59-0.

RE/MAX Profi Immobilien
Rosa-Luxemburg-Straße 16 · 18055 Rostock · www.remax.de
Regional. National. International.

Die Digitalisierung unseres Le-
bens schreitet voran. Nicht zu-
letzt durch Internetportale wie 
Google & Co. wird der schnelle 
Zugriff auf Informationen gleich 
welcher Art ermöglicht. Daher 
bedarf es vermehrt einer kri-
tischen Betrachtung dahin ge-
hend, welche Veröffentlichung 
von welchen Informationen in 
welchem Umfang überhaupt 
noch zulässig sind.

Insbesondere dann, wenn Drit-
te in das Grundrecht auf Infor-
mationelle Selbstbestimmung 
scheinbar eingreifen. So wird 
seit einigen Monaten vornehm-
lich die Problematik „Google 
Street View" öffentlich disku-
tiert. Auch unsere Redaktion 
hatte sich hierzu bereits vor ei-
niger Zeit geäußert. Zur Ver-
wirklichung dieser digitalen 
Straßenansichten lässt Google 
verschiedene Städte mit einem 
Kamerafahrzeug abfahren und 
gesamte Straßenzüge digital ab-
lichten. Die Bilder werden an-
schließend mit den Geodaten 
versehen und in die Daten-
banken des Internetkonzerns 
eingepflegt. Dies macht es dann 
Internetnutzern später möglich, 
360-Grad-Panormafotos auf 
Straßenniveau ansehen zu kön-
nen. Doch auch andere Interne-
tseiten wie z. B. „sightwalk.de" 
haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, Straßenzüge und Gebäu-

de zu fotografieren und die Auf-
nahmen im Internet mit zugehö-
rigen Adresssuchfunktionen zu 
veröffentlichen. In Mecklen-
burg-Vorpommern hat der Kon-
zern bislang kaum aktiv ge-
wirkt. Dennoch sollten wir 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer wachsam sein, un-
sere datenschutzrechtlichen Be-
denken klar äußern sowie jeder-
zeit, also fristenfrei, unseren  
Widerspruch einbringen kön-
nen. 

In einer gemeinsamen Stel-
lungnahme sind sich die Daten-
schutzaufsichtsbehörden der 
Länder darin einig, dass die 
„Veröffentlichung von georefe-
renziert und systematisch bereit 
gestellten Bilddaten unzulässig 
ist, wenn hierauf Gesichter, 
Kraftfahrzeugkennzeichen oder 

Hausnummern erkennbar sind“. 
Auch die Bundesregierung hat 
nunmehr Bedenken geäußert 
und Zugeständnisse sowie Of-
fenlegung von Google eingefor-
dert. So weisen die Daten-
schutzbeauftragten der Länder 
sowie nunmehr auch das Ver-
braucherschutzministerium 
(www.bmelv.de) auf die Wider-
spruchsmöglichkeiten von Be-
troffenen hin. Dabei ist es für 
den Widerspruch unerheblich, 
ob das Gebäude tatsächlich 
schon gefilmt wurde oder ob die 
Betroffenen nur mit der Mög-
lichkeit einer Erfassung ihrer 
Liegenschaft rechnen. Insofern 
ist jedem, der eine Veröffentli-
chung seines Grundeigentums 
nicht wünscht, empfohlen, oh-
ne weiteres Zögern einen Wi-
derspruch gegenüber Google 
auszusprechen. Musterformu-

lierungen sind auf der Internet-
seite des Verbraucherschutzmi-
nisteriums, bei den Daten-
schutzbehörden erhältlich. 

Es liegen immer dann Eingriffe 
in die Privatsphäre vor, wenn 
Fotos von der Außenansicht 
eines Wohnhauses oder Gegen-
ständen und Personen gegen 
deren Willen unter Namensnen-
nung - oder gegebenenfalls an-
derer vergleichbarer, individua-
lisierbarer Merkmale veröffent-
licht werden. Ausdrücklich wird 
von einigen Richtern in Deutsch-
land in der Sache ausgeführt, 
dass immer dann eine Persön-
lichkeitsrechtsverletzung gege-
ben sei, wenn „die Anonymität 
eines Grundstücks" durch zu-
sätzliche Informationsgehalte 
der Bilddaten aufgehoben wird. 

Wenn es zur Aufnahme in Ih-
rer Straße kommt, kann Haus & 
Grund M-V nur empfehlen: Ma-
chen Sie von der Möglichkeit 
des Widerspruchs Gebrauch, 
um sich zu schützen. Beteiligen 
sich allerdings nur sehr wenige 
Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer, könnten gelöschte 
Bereiche in Bilddaten allerdings 
auch der Anschein einer beson-
deren „Attraktivität“ dieses 
Hauses bei kriminellen Typen 
erwecken. Ihre Entscheidung 
bleibt also letztlich stark indivi-
duell bedingt.

Weiterhin aktuell im Internet: 
„Google Street View“ und kein Ende

Die Vorsitzende von Haus & 
Grund Schwerin e.V., Frau Rechts-
anwältin Monika Rachow (Bild), 
lädt herzlich ein. Anlässlich des 
20jährigen Wiedergründungster-
mins veranstaltet der Schweriner 
Verein am Don-
nerstag, den 28. 
Oktober 2010 um 
18:00 Uhr eine Öf-
fentliche Info-Ver-
anstaltung für 
Haus-, Wohnungs- 
und Grundeigentü-
mer mit promi-
nenten Gästen aus 
Politik, Wirtschaft 
und Medien des 
L a n d e s  i m 
Schweriner Schloss-
Restaurant.

Während es im 
ersten Teil der Veranstaltung um 
Grußworte und einen kurzen Ab-
riss aus der Arbeit des Vereins in 
den letzten zwei Jahrzehnten 
geht, wird im zweiten Teil zum 
Thema „Gestaltung der Zukunfts-
fähigkeit von Immobilien in M-V“ 
referiert und nachfolgend die Pro-
blematik diskutiert. 

Der bekannte Journalist und 
NDR-Aktuellchef aus dem Lan-

desfunkhaus M-V, Jürgen Hingst, 
moderiert die Veranstaltung und 
führt die Diskussionsrunde.

In abschließenden zwanglosen 
Gesprächen können die Teilneh-
mer sich kennenlernen. Für das 

leibliche Wohl der 
Teilnehmer wird 
gesorgt.

Da die Teilneh-
meranzahl mit 80 
Personen begrenzt 
wurde, bitten wir 
Sie um Ihre recht-
zeitige Anmeldung 
- möglichst per e-
Mail an: mantik@
hugmv.de oder 
per Postkarte an: 
Haus & Grund 
Schwerin, Öffent-
l ichkeitsarbeit, 

Heinrich-Mann-Str. 13, 19053 
Schwerin

Eine Berücksichtigung erfolgt 
nach der zeitlichen Reihenfolge 
des Eingangs Ihrer Anmeldung. 
Bitte geben Sie Ihre Telefon-Nr. 
mit an, damit wir ggf. zurückru-
fen können.

Vorstand H&G sn
E. Mantik Öa / MEdiEn

Große Haus & Grund-
Jubiläumsveranstaltung im 

Schweriner Schloss

Am Jahresende 2009 gab es in 
Mecklenburg-Vorpommern einen 
Gesamtbestand von 894.070 Woh-
nungen. Als Wohnung bezeichnet 
die Statistik die Summe der Räu-
me, welche die Führung eines ei-
genen Haushalts ermöglichen. 
Darunter ist stets eine Küche oder 
ein Raum mit fest installierter 
Kochgelegenheit (Kochnische/
Kochschrank) zu verstehen. Sie 
hat grundsätzlich einen eigenen, 
abschließbaren Zugang unmittel-
bar vom Freien, einem Treppen-
haus oder einem Vorraum und 
verfügt ferner über Wasserversor-
gung, Ausguss sowie Toilette. 
Wohnräume sind grundsätzlich 
für Wohnzwecke bestimmt und 
haben mindestens eine Wohnflä-
che von 6 m2.

Nach Mitteilung des Stati-
stischen Amtes M-V hatte sich der 

Wohnungsbestand gegenüber 
dem Jahr 2008 um 2.031 Woh-
nungen oder 0,2 Prozent erhöht. 
Damit entfielen 541 Wohnungen 
auf 1.000 Einwohner (2008: 536; 
früheres Bundesgebiet: 476). Im 
Verlauf des Jahres 2009 hat sich 
der Wohnungsbestand durch 
Neubau (+ 3.354) sowie Baumaß-
nahmen an bestehenden Gebäu-
den (+ 2.652) erhöht und um 
insgesamt 3.975 Wohnungen als 
Folge von Nutzungsänderung, 
Zusammenlegung und Abbruch 
verringert. 

Der Wohnungsbestand wird er-
mittelt, indem die jährlichen Er-
gebnisse der Baufertigstellungs-
statistik und der Statistik des Bau-
abgangs in eine Fortschreibung 
einfließen. Seit der Gebäude- und 
Wohnungszählung 1995 hat sich 
die Zahl der Wohnungen insge-

samt um etwa 120.000 und die 
verfügbare Wohnfläche je Ein-
wohner von 29,8 Quadratmetern 
auf 39,6 Quadratmeter vergrößert. 
Am 31.12.2009 betrug die Wohn-
fläche pro Wohnung rein rechne-
risch im Landesdurchschnitt 73,1 
Quadratmeter (früheres Bundes-
gebiet 2008: 90,2 Quadratmeter), 
in den kreisfreien Städten 63,2 
Quadratmeter und in den Land-
kreisen 78,1 Quadratmeter.

Der Bestand an Wohngebäuden 
setzte sich aus 256.492 Einfami-
lien-, 46.302 Zweifamilien- und 
68.626 Mehrfamilienhäusern zu-
sammen. In den Mehrfamilien-
häusern befanden sich 526.270 
Wohnungen, das sind 58,9 Pro-
zent des gesamten Wohnungsbe-
standes. Außerdem gab es 18.704 
Wohnungen in Nichtwohngebäu-
den.

Wohnungen in Städten meist
 kleiner als in den Landkreisen

unsere fast 1,7 Millionen bewohner des landes leben in über 894.000 Wohnungen. Diese beste-
hen aus rund 3,6 Millionen räumen, von denen sich die Mehrzahl (knapp 2,5 Millionen) in den 
landkreisen befinden.

Defekte Heizautomaten dürfen 
nur durch neue Geräte ersetzt 
werden – Austausch „alt gegen 
alt“ ist nicht mehr möglich, da 
eine Abgasüberwachung nicht 
nachgerüstet werden kann.

Beim Austausch defekter Gas-
heizgeräte, die heute noch in 
vielen Mietwohnungen im Ein-
satz sind, wird – aus Kosten-
gründen – oft auf funktionsfä-
hige Altgeräte zurückgegriffen. 
Ein vermeintliches ‚Schnäpp-
chen’ - etwa aus dem Internet - 
erweist sich jedoch in der Regel 
als teurer Fehlkauf. Ältere Gas-
heizgeräte mit Schornsteinan-
schluss entsprechen meist nicht 
mehr den Sicherheitsbestim-
mungen des Deutschen Vereins 
des Gas- und Wasserfaches e.V. 
(DVGW) und dürfen daher nicht 
als Austauschgeräte für defekte 
Heizautomaten genutzt werden.

Der Grund dafür: Ältere Geräte 
haben keine Vorrichtung zur Ab-
gasüberwachung. Diese ist je-
doch in den „Technischen Regeln 
für Gasinstallationen“ des DVGW 

für Gasheizgeräte verbindlich 
vorgeschrieben. Durch dieses Si-
cherheitsmerkmal wird verhin-
dert, dass gesundheitsschädliche 
Abgase in den Wohnraum gelan-
gen können: Falls der Schorn-
stein nicht ausreichend zieht, 
wird ein Temperaturfühler über 
das aus der Strömungssicherung 
austretende Abgas erwärmt, die 
Gaszufuhr wird unterbrochen 
und das Gerät schaltet sich ab. 
Da ältere Geräte mit einer sol-
chen Vorrichtung zur Abgasü-
berwachung nicht mehr nachge-
rüstet werden können, bekom-
men demnach nur neue Modelle 
bei der Abnahme durch den 
Schornsteinfeger „grünes Licht“.

Am Ende rechnet sich dann 
die Investition in einen moder-
nen Heizautomaten also dop-
pelt: Die Geräte entsprechen 
den aktuellen Sicherheitsbe-
stimmungen – und sie sind 
deutlich energieeffizienter als 
ältere Modelle.

H&G M-V

Nur noch Gasheizgeräte mit 
vorgeschriebener Abgasüber-

wachung einsetzenEin Mieter hat nach Angaben 
des DAV einen Anspruch auf 
Einsicht in die Belege seiner Ne-
benkostenabrechnung. Das um-
fasst auch das Anfertigen von 
Ablichtungen mit technischen 
Hilfsmitteln wie Fotoapparat 
oder Scanner, soweit die Belege 
dabei nicht beschädigt werden. 
So ein Urteil des Amtsgerichts 
München vom 21. September 
2009 (AZ: 412 C 34593/08).

Als eine Mieterin die endgültige 
Betriebskosten-Abrechnung er-
hielt, war sie mit dieser nicht ein-
verstanden und wollte Einsicht in 
die Belege, auf denen die Abrech-
nung basierte. Bei dem Treffen 
mit dem Vermieter beabsichtigte 
die Mieterin, die Belege zu foto-
grafieren, was der Vermieter ver-
weigerte. Die Mieterin klagte und 
bekam Recht. Der Mieterin könne 
nicht verwehrt werden, hand-
schriftliche Notizen und Ab-
schriften anzufertigen. Würde die 
Einsicht in die Belege nur auf das 
Betrachten der Belege und damit 
auf eine reine Förmlichkeit redu-
ziert, wäre dem Mieter lediglich 
eine oberflächliche Kontrolle 
möglich. Eine eingehende Über-
prüfung wäre ausgeschlossen. 
Das Ablichten der Belege mit 
technischen Hilfsmitteln wie et-
wa Scanner oder Fotoapparat sei 
gleichzusetzen mit dem Anferti-
gen handschriftlicher Notizen 
oder Abschriften. Insofern nutze 
die Mieterin nur die fortschrei-
tenden technischen Möglich-
keiten. Man könne von der Mie-
terin nicht verlangen, dass sie 
sich von den Belegen umfas-
sende handschriftliche Aufzeich-
nungen mache.

Ablichtungen von 
Nebenkostenab-
rechnung erlaubt
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Der Bundesgerichtshof hat in-
zwischen eine Entscheidung zur 
Haftung des Vermieters bei ei-
genmächtiger Wohnungsräu-
mung getroffen.

Der Kläger war Mieter einer 
Wohnung der Beklagten. Ab Fe-
bruar 2005 war er für mehrere 
Monate mit unbekanntem Auf-
enthalt ortsabwesend und wurde 
von Verwandten als vermisst ge-
meldet. Nachdem die Mieten für 
die Monate März und April 2005 
nicht gezahlt worden waren, 
kündigte die Vermieterin das 
Mietverhältnis fristlos. Im Mai 
2005 öffnete sie die Wohnung 
und nahm sie in Besitz. Hierbei 
entsorgte sie einen Teil der Woh-
nungseinrichtung; einen anderen 
Teil der vorgefundenen Sachen 
lagerte sie bei sich ein. Gestützt 
auf ein Sachverständigengutach-
ten hat der Mieter für die ihm 
nach seiner Behauptung im Zuge 
der Räumung abhanden gekom-
menen, beschädigten oder ver-
schmutzten Gegenstände Scha-
densersatz von rund 62.000 Euro 
zuzüglich der ihm entstandenen 
Gutachterkosten verlangt. Das 
Amtsgericht hat die Klage inso-
weit abgewiesen. Das Landge-
richt hat die Berufung des Mie-
ters zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Revisi-
on des Mieters hatte Erfolg. Der 
unter anderem für das Wohn-
raummietrecht zuständige VIII. 
Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs hat entschieden, dass die 
Vermieterin für die Folgen einer 
solchen Räumung haftet. Die 
nicht durch einen gerichtlichen 
Titel gedeckte eigenmächtige In-
besitznahme einer Wohnung 
und deren eigenmächtiges Aus-
räumen durch den Vermieter 

stellen eine unerlaubte Selbsthil-
fe (§ 229 BGB) dar. Das gilt selbst 
dann, wenn der gegenwärtige 
Aufenthaltsort des Mieters unbe-
kannt und ein vertragliches Be-
sitzrecht des Mieters infolge 
Kündigung entfallen ist. Der Ver-
mieter muss sich auch in die-
sen Fällen – gege-
benenfalls nach 
ö f f en t l i che r 
Zus te l lung 
der Räu-
m u n g s -
klage – ei-
nen Räu-
m u n g s t i t e l 
beschaf fen 
und aus die-
sem vorge-
hen. Übt ein 
Vermieter stattdes-
sen im Wege einer 
sogenannten "kal-
ten" Räumung eine 
verbotene Selbsthilfe, 
ist er gemäß § 231 
BGB verschuldensun-
abhängig zum Ersatz 
des daraus entstehen-
den Schadens ver-
pflichtet.

Von dieser Ersatz-
pflicht wird insbesondere ei-
ne eigenmächtige Entsorgung 
der in der Wohnung vorgefun-
denen Gegenstände erfasst. 
Denn den Vermieter, der eine 
Wohnung ohne Vorliegen eines 
gerichtlichen Titels in Besitz 
nimmt, trifft für die darin befind-
lichen Gegenstände eine Obhuts-
pflicht. Da der Mieter von der 
Inbesitznahme seiner Wohnung 
nichts weiß und deshalb auch 
nicht in der Lage ist, seine Rech-
te selbst wahrzunehmen, gehört 
zu dieser Obhutspflicht des Ver-
mieters weiter, dass er ein Be-

standsverzeichnis aufstellt und 
den Wert der darin aufgenom-
menen Gegenstände feststellt. 
Kommt er dieser Pflicht nicht in 
ausreichendem Maße nach, 
muss er die Behauptung des 
Mieters widerlegen, dass be-
stimmte Gegenstände bei der 

Räumung abhanden gekom-
men oder beschädigt wor-

den seien, und beweisen, 
dass sie einen gerin-

geren Wert hatten 
als vom Mieter 

behauptet. 
Dies hat 

d a s 

Land-
gericht 

ü b e r s e -
hen und 

dem Mieter 
rechtsirrig die Darle-

gungs- und Beweislast 
hinsichtlich Bestand und 
Zustand der in der ge-
räumten Wohnung vor-
handenen Gegenstände 
auferlegt.

Darüber hinaus hat das 
Landgericht auch die an 

eine Schadensschätzung zu 
stellenden Anforderungen über-
spannt. Steht – wie im entschie-
denen Fall – der geltend ge-
machte Anspruch auf Schadens-
ersatz dem Grunde nach fest 
und ist nur seine Höhe fraglich, 
darf die Klage grundsätzlich 
nicht vollständig abgewiesen 
werden. Das Gericht muss in 
diesem Fall vielmehr nach 
pflichtgemäßem Ermessen be-
urteilen, ob nicht wenigstens 
die Schätzung eines Mindest-
schadens möglich ist. Das ist 
hier nicht geschehen. Die Sache 

ist daher an das Landgericht zu-
rückverwiesen worden, damit 
die erforderlichen Feststellungen 
zum Bestand und zum Wert der 
im Zuge der Wohnungsräumung 
bei dem Kläger abhanden ge-
kommenen oder beschädigten 
Gegenstände getroffen werden 
können.

Hinweise zur eigenmächtigen 
Inbesitznahme einer Wohnung 
bzw. deren eigenmächtiges Aus-
räumen 

Selbsthilfe

Vermieter sollten demnach 
stets den § 229 BGB beachten: 
„Wer zum Zwecke der Selbsthil-
fe eine Sache wegnimmt, zer-
stört oder beschädigt oder wer 
zum Zwecke der Selbsthilfe ei-
nen Verpflichteten, welcher der 
Flucht verdächtig ist, festnimmt 
oder den Widerstand des Ver-
pflichteten gegen eine Hand-
lung, die dieser zu dulden ver-
pflichtet ist, beseitigt, handelt 
nicht widerrechtlich, wenn ob-
rigkeitliche Hilfe nicht rechtzei-
tig zu erlangen ist und ohne so-
fortiges Eingreifen die Gefahr 
besteht, dass die Verwirklichung 
des Anspruchs vereitelt oder 
wesentlich erschwert werde“.

Irrtümliche Selbsthilfe

Wer eine der im § 229 bezeich-
neten Handlungen in der irrigen 
Annahme vornimmt, dass die 
für den Ausschluss der Wider-
rechtlichkeit erforderlichen Vo-
raussetzungen vorhanden seien, 
ist dem anderen Teil zum Scha-
densersatz verpflichtet, auch 
wenn der Irrtum nicht auf Fahr-
lässigkeit beruht. (Siehe hierzu 
auch § 231 BGB) 

Verschuldensunabhängige Haftung des 
Vermieters bei „kalter" Wohnungsräumung

In der Geschäftsstelle Haus & 
Grund Schwerin (Telefon 0385 
57 77 410; E-Mail schwerin@
haus-und-grund-mv.de) kosten 
aktuelle Wohnraummietverträge 
in Papierform für Mecklenburg-
Vorpommern, Gewerberaum-
mietverträge, Mietverträge für 
Eigentumswohnungen oder für 
Eigenheime sowie Mietverträge 
für Ferienwohnungen unseren 
Haus & Grund-Mitgliedern je-
weils 2,50 Euro. Nichtmitglieder 
von Haus & Grund müssen 3,50 
Euro (ggf. plus Portogebühr) 
bezahlen. Bei Abnahme von 
mehr als 20 dieser Mietverträge 
gilt insgesamt ein rabattierter 
Preis von 2,00 Euro pro Stück!

Angeboten werden außerdem 
Untermietverträge, Hauswartver-
träge und Mietverträge für mö-
blierte Zimmer (Haus & Grund-
Mitglieder: 1,50 Euro; Nichtmit-
glieder: 2,50 Euro).

Formulare für die Betriebsko-
stenabrechnung, Jahresabrech-
nung der Betriebskosten, Mieter-
höhungen wegen Wertverbesse-
rungen, Mieterhöhungen für 
preisfreien Wohnraum oder zur 
Erhöhung des Nutzungsentgeltes 
für Garagen kosten jeweils für 
Haus & Grund-Mitglieder 0,70 
Euro und Nichtmitglieder 1,20 
Euro.

Der Mietspiegel der Landes-
hauptstadt Schwerin (Vorgabe 

der Stadt) kann als Broschüre für 
1,00 Euro (ggf. plus Portoge-
bühr) bezogen werden.

Sonstige Formulare, wie Woh-
nungs-Abnahmeprotokol le, 
Übergabeprotokolle, eine Mieter- 
Selbstauskunft, Vorvermieterbe-
scheinigung oder Hausordnung 
können Haus & Grund-Mitglieder 
jeweils für 0,70 Euro und Nicht-
mitglieder für 1,20 Euro erwer-
ben.

Musterbriefe für eine Abmah-
nung- bzw. den Zahlungsverzug 
eines Mieters erhalten Haus & 
Grund-Mitglieder für 1,00 Euro 
und Nichtmitglieder für 2,00 Eu-
ro.

Wichtig: Achten Sie bei der 
Verwendung alter Verträge und 
Formulare möglichst auf die Ak-
tualität des Druckdatums (meist 
am unteren Rand der letzten 
Seite). Ältere Ausgaben mög-
lichst nicht verwenden, sie kön-
nen zu fehlerhaften Vertragsab-
schlüssen oder Vereinbarungen 
mit den Mietern führen. Unsere 
Verträge und Formulare werden 
aufgrund der sich immer wieder 
ändernden Rechtsprechung fort-
laufend von Haus & Grund-Ex-
perten überarbeitet und an die 
aktuelle Rechtsprechung ange-
passt. Das bietet ihnen mehr 
Rechtssicherheit und erspart ih-
nen Ärger.

Vorstand H&G sn

Serviceleistungen: 
Mietverträge und Formulare 
bei Haus & Grund Schwerin

Zum Ende des Jahres 2008 hat-
ten in Mecklenburg-Vorpommern 
insgesamt über 28.000 Haushalte 
Wohngeld bezogen. 

Da das Wohngeld der wirt-
schaftlichen Sicherung angemes-
senen und familiengerechten 
Wohnens dient, können alle Bür-
gerinnen und Bürger mit entspre-
chend geringem Einkommen ei-
nen Zuschuss zu ihren Wohnko-
sten vom Staat erhalten. Bereits 
zum 01.01.2009 wurde das Wohn-
geld erneut erhöht und an gestie-
gene Mieten und Nebenkosten 
angepasst. Das Wohngeld kann 
als Zuschuss zur Miete (Mietzu-

schuss) oder als Lastenzuschuss 
für Eigentümer eines Eigenheims 
oder einer Eigentumswohnung, 
also für selbst genutztem Wohn-
raum geleistet werden. Wer je-
weils zum Kreis der Berechtigten 
zählt, hat also einen Rechtsan-
spruch auf das Wohngeld.

Keinen Anspruch auf Wohngeld 
haben Empfänger von so genann-
ten Transferleistungen, in denen 
die Unterkunftskosten bereits be-
rücksichtigt worden sind, wie 
zum Beispiel

· Arbeitslosengeld II und Sozi-
algeld nach dem SGB II, 

· Grundsicherung im Alter 

und bei Erwerbsminderung nach 
dem SGB XII, 

· Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem SGB XII, 

sowie die mit Ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Per-
sonen.

Beantragen können das Wohn-
geld also auch betroffene Eigen-
tümer jeweils in Ihrer Stadt-, Ge-
meinde- und Amtsverwaltung der 
Region. Dort erhalten Sie auch 
die entsprechenden Antragsfor-
mulare und Auskünfte. Dem 
Wohngeldantrag sind Nachweise 
über entsprechende Belastungen 
und ggf. Ihr Einkommen (z. B. 
Lohn- oder Gehaltsabrech-
nungen) beizufügen. 

Ob man Anspruch auf Wohn-
geld hat, kann man auch mit im 
Internet bereit gestellten Wohn-
geldrechnern selbst berechnen 
(http://www.geldsparen.de). Der 
Rechner berechnet unverbindlich 
und allgemein die Höhe des 
Wohngeldes, das Sie voraussicht-
lich als staatliche Förderung er-
halten könnten. Dort erhalten Sie 
schnell einen Überblick, ob es 
sich für Sie überhaupt lohnt, 

Wohngeld zu beantragen! Es wer-
den als Beispiele allerdings nur 
die wichtigsten Fälle berücksich-
tigt. Im Einzelfall kann die wirk-
liche Förderung aufgrund seltener 
Familien- und Einkommenssitua-
tionen leider nicht genau ermit-
telt werden. Die tatsächlich ge-
währte Förderung und eine um-
fassende Beratung kann Ihnen 
verbindlich nur Ihr für Wohngeld 
zuständiges Amt vor Ort errech-
nen. Die eingegebenen Daten 
werden übrigens nicht gespei-
chert.

Bei der Unterstützung der 
Wohnkosten insgesamt zeigt sich 
in den Haushalten nach wie vor 
ein deutliches Ost-West-Gefälle: 
In Westdeutschland erhalten 
rund 1,3 Prozent Wohngeld, in 
Ostdeutschland mit 2,4 Prozent 
fast doppelt so viele. Im Länder-
vergleich wiesen Mecklenburg-
Vorpommern (3,2 Prozent) und 
Sachsen (2,9 Prozent) die höch-
sten Anteile von Wohngeldemp-
fängern auf, am niedrigsten lag 
der Anteil in Hessen (1,0 Prozent) 
und Bayern (0,9 Prozent).

Ma H&G M-V

Auch Haus- und Wohnungseigentümer 
können Wohngeld beantragen

Ein schnarchender Nachbar ist 
kein Grund für die fristlose Kün-
digung einer Wohnung. Auch 
auf Schadenersatz haben die 
Mieter keinen Anspruch. So ent-
schied das Amtsgericht Bonn am 
25. März 2010 (AZ: 6 C 598/08).

Ein Ehepaar hatte eine ruhige 
Wohnung gesucht und sich für 
eine laut Anzeige „in ruhiger La-
ge" gelegene Altbauwohnung 
entschieden. In der neuen Woh-
nung fand das Paar jedoch kei-
nen Schlaf, da sie vom Schnar-
chen des Nachbarn unter ihnen 
wach gehalten wurden. Nach 
vier Monaten kündigte das Paar 
fristlos und verlangte 8.500 Euro 
Schadensersatz. 

Ohne Erfolg. Das Schnarchen 
des Nachbarn sei kein Grund für 

eine fristlose Kündigung, befan-
den die Richter. Daran ändere 
auch die Tatsache nichts, dass 
ein Sachverständiger festgestellt 
hatte, dass die Schnarchge-
räusche durch die Holzdecken 
besonders gut weitergeleitet 
würden. Der Schallschutz der 
Wohnung entspreche dem einer 
Altbauwohnung. Man könne die 
Vermieterin auch nicht für die 
Geräusche der Nachbarn verant-
wortlich machen. Mit „ruhig" sei 
die Lage der Wohnung gemeint 
gewesen, was nach allgemeinem 
Verständnis auf Faktoren wie et-
wa Straßenlärm abziele. So er-
hielten die Eheleute nicht nur 
keinen Schadensersatz, sondern 
blieben auch auf den Kosten für 
Umzug und Makler sitzen und 
mussten drei Monatsmieten 
nachzahlen.

Schnarchgeräusche kein 
Grund für fristlose Kündigung

Schallschutz in einem Mehrfamilienhaus ist meist keine ein-
bahnstraße und verlangt meist gegenseitige rücksichtnahme
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Der Bundesgerichtshof hat ent-
schieden, dass Wohnwertverbes-
serungen, die ein Wohnungsmie-
ter vorgenommen und finanziert 
hat, bei der Ermittlung der orts-
üblichen Vergleichsmiete im 
Rahmen von Mieterhöhungsver-
langen im Regelfall nicht zu be-
rücksichtigen sind.

Der Beklagte des vom Bundes-
gerichtshof entschiedenen 
Rechtsstreits ist seit 1976 Mieter 
einer Wohnung in Hamburg. 
Aufgrund einer im Mietvertrag 
enthaltenen Verpflichtung baute 
er in die Wohnung auf eigene 
Kosten ein Bad und eine Sam-
melheizung ein. Im Februar 2008 
verlangte die Vermieterin Zu-
stimmung zu einer Erhöhung 
der Nettomiete von 450,28 Euro 
auf 539,95 Euro monatlich. Zur 
Begründung nahm sie auf den 
Mietspiegel der Stadt Hamburg 
Bezug und ordnete die Wohnung 
in das Rasterfeld C 4 ein. Dieses 

Rasterfeld bezieht sich auf Woh-
nungen mit normaler 
Wohnlage, Baujahr bis 
Ende des Jahres 
1918 und ei-
ner Ausstat-
tung mit Bad 
und Sammel-
heizung. In 
drei vorange-
g a n g e n e n 
M i e t e r h ö -
hungsverlan-
gen seit 1992 
hatte die Ver-
mieterin da-
gegen auf die 
ortsübliche 
Vergle ichs-
miete für 
W o h -
n u n g e n 
ohne Bad 
und Sam- m e l -
heizung abgestellt. Das Amtsge-
richt hat der Klage der Vermiete-
rin auf Zustimmung zur Erhö-

hung der Nettomiete auf 539,95 
Euro monatlich ab 1. Mai 2008 

stattgegeben. Das Landge-
richt hat die Berufung 

des Mieters zu-
rückgewiesen.

Die dagegen 
g e r i c h t e t e 
Revision des 

Mieters hatte 
Erfolg. Der un-
ter anderem für 

das Wohnraum-
mietrecht zuständige 

VIII. Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofs hat 
entschieden, dass die 
ortsübliche Vergleichs-

miete (§ 558 BGB; 
Mieterhöhung bis 
zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete) 

für die Wohnung des Beklagten 
anhand vergleichbarer Woh-
nungen zu ermitteln ist, die 
nicht mit Bad und Sammelhei-

zung ausgestattet sind. Wohn-
wertverbesserungen, die der 
Mieter vorgenommen und fi-
nanziert hat, sind bei der Er-
mittlung der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete nicht zu berück-
sichtigen, wenn nicht die 
Parteien etwas anderes verein-
bart haben oder der Vermieter 
dem Mieter die verauslagten 
Kosten erstattet hat. Die vom 
Mieter auf eigene Kosten ge-
schaffene Wohnwertverbesse-
rung bleibt bei der Ermittlung 
der Vergleichsmiete auch dann 
unberücksichtigt, wenn sie – 
wie hier – auf einer vertrag-
lichen Verpflichtung beruht. 
Anderenfalls müsste der Mieter 
die Ausstattung seiner Wohnung 
im Ergebnis doppelt bezahlen, 
zunächst beim Einbau entspre-
chend der vertraglichen Ver-
pflichtung und später nochmals 
durch eine auch auf diese Aus-
stattung gestützte Mieterhö-
hung.

Müssen durch den Wohnungsmieter
geschaffene Wohnwertverbesserungen bei 
Mieterhöhungen berücksichtigt werden?

Besonders an den vergangenen 
Sommertagen heizten sich Dach-
flächen auf bis zu 80 Grad auf. In 
schlecht vor Wärme geschützten 
Dachwohnungen wird der Som-
mer für alle Bewohner daher 
rasch zur Qual. Eine fachgerechte 
Dämmung aus Mineralwolle 
schafft Abhilfe, hält die Hitze ab 
und umgekehrt im Winter die ei-
genen vier Wände warm.

Das Dach ist als Hülle des aus-
gebauten Dachgeschosses in der 
Regel eine Leichtbaukonstrukti-
on. Durch seine geringe Masse 
werden Temperaturschwan-
kungen des Außenklimas nur 
schlecht abgefedert: im Sommer 
heiß, im Winter frostig. Hei-
zungswärme verpufft nach au-
ßen und Klimageräte regeln nur 
die bereits eingedrungene Hitze 
kostspielig und umweltschädlich 
herunter. Mineralwolle wie Glas- 
oder Steinwolle eignet sich als 
natürlicher, effektiver Dämm-
stoff sowohl für Neu- als auch 
Altbauten, für flächendeckende 
sowie wärmeschützende Außen- 
und Innendämmung. Eine Mine-
ralwolle-Dämmung ist ausge-
sprochen langlebig, wirtschaft-
lich und zahlt sich rasch aus. 
Ihre ausgezeichneten Dämmei-
genschaften verdankt die Mine-
ralwolle ihrer sehr geringen 
Wärmeleitfähigkeit. Gleichzeitig 
verhindert die dichte Mineral-
wolldämmschicht als „Wärme-
barriere", dass hohe Tempera-

turen von außen nach innen 
Einzug halten oder im Winter 
Heizwärme entweicht. Meist 
wird die Dämmung zwischen die 
Sparren geklemmt und durch ei-
ne zusätzliche Dämmung unter 
den Sparren ergänzt.

Mineralwolle lässt sich von 
versierten Heimwerkern ganz 
einfach verarbeiten. Die materi-
albedingte Flexibilität macht es 
möglich, dass sich die Mineral-
wolle an Unebenheiten angren-
zender Bauteile dicht anpasst. 
So werden Wärmebrücken mini-
miert, denn schon eine ein Milli-
meter breite Fuge in einem ein 
Quadratmeter großen Bauteil 
lässt im Sommer fünfmal mehr 
Wärme in die Räume eindringen 
und im Winter verloren gehen. 
Eine Dampfbremse stellt die er-
forderliche Luftdichtheit sicher, 
die Zugerscheinungen normge-
recht verhindert. Sie schützt zu-
dem vor raumseitig in die Kon-
struktion eintretender Feuchtig-
keit. Ratsam zum Schutz vor 
Sonneneinstrahlung sind zusätz-
lich an Dachfenstern und Dach-
gauben angebrachte Verschat-
tungen wie Markisen und Jalou-
sien. Ein solcherart mit 
„Sonnenhut" und „Sonnenbril-
le" ausgerüstetes Haus bietet sei-
nen Bewohnern ein Wohlfühlkli-
ma. Wer dann noch die kühle 
Nachtluft zum Durchlüften 
nutzt, den lassen auch sommer-
liche Spitzentemperaturen kalt.

Mineralwolle zur Dach-
dämmung wirkt als na-
türliche Klimaanlage

Seit der Neufassung des Woh-
nungseigentumsgesetzes ist es 
dem Gericht erlaubt, dem Ver-
walter die Verfahrenskosten 
aufzugeben, wenn die Tätigkeit 
des Gerichts durch ihn veran-
lasst wurde und ihn ein grobes 
Verschulden trifft. 

Wenn die Eigentümer zwar vom 
Verwalter fehlerhaft erstellte Jah-
resabrechnungen beschließen, 
jedoch dabei wussten, dass die 
Abrechnungen wegen einer Viel-
zahl von Fehlern nicht ordnungs-
gemäß sind, so soll es an einem 
groben Verschulden des Verwal-
ters fehlen. Dies soll ferner gel-
ten, wenn die Eigentümer hätten 
wissen müssen, dass regelmäßig 
einer von ihnen die Beschlüsse 
anficht. In diesem Fall hätten sie 
eine korrigierte Abrechnung er-

neut beschließen lassen oder den 
Anfechtungsantrag sofort aner-
kennen müssen, um die Verfah-
renskosten gering zu halten.

Die Entscheidung des Amtsge-
richts Berlin-Neukölln (Urteil 
vom 15. Februar 2010, Az.: 70 C 
156/09) stellt an das erforder-
liche „grobe Verschulden" des 
Verwalters für dessen persön-
liche Haftung relativ hohe An-
forderungen. Zu begrüßen ist, 
dass das Gericht zur Beurtei-
lung dieser Frage auch die 
Kenntnisse und das Verhalten 
der übrigen Wohnungseigentü-
mer heranzieht und zudem den 
Eigentümern Wege aufdeutet, 
wie sie in einem solchen Fall die 
Verfahrenskosten gering halten 
können, ohne den Verwalter 
persönlich zu belasten.

Hausverwaltung kann für 
Prozesskosten haftbar sein

Alle Monatsausgaben dieser Zeitung können Sie im 
Internet unter  www.hugmv.de in der Rubrik Landes-

zeitung als PDF-Dokument herunterladen.

Das Resultat einer kontinuier-
lichen Weiterentwicklung von 
Motorsägen ist die professionelle 
Allroundsäge PS-5105. Sie eignet 
sich ideal zum Fällen und Enta-
sten von Bäumen und ermöglicht 
sehr glatte Schnittflächen. Sie ist 
als kraftvolles Werkzeug beson-
ders für Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer mit großen 
Park- oder Baumanlagen geeig-
net. Durch das integrierte Feder-
leicht-Startsystem springt die Sä-
ge leicht und schnell an. Bereits 
1927 hat DOLMAR die erste ben-
zinbetriebene Motorsäge herge-
stellt. Besonders ältere Eigentü-
mer bevorzugen bequem zu star-
tende Motorsägen mit 
Federleicht-Startsystemen. Aller-
dings sollten aus Sicherheitsgrün-
den nur mit „Kettensägen-Führer-
schein“ qualifizierte Selfmaker 
mit entsprechenden Sicherheits-
ausrüstungen zu diesen ggf. ge-
fährlichen Werkzeugen greifen.

Wer zwischen Ende 2000 und 
Ende 2002 eine Immobilie finan-
ziert hat, sollte in diesen Wochen 
einen prüfenden Zwischenblick 
auf seinen Kreditvertrag werfen. 
Denn eine vorzeitige Regelung 
der Anschlussfinanzierung kann 
mehrere Tausend Euro sparen 
und Sicherheit erhöhen.

Bei einer oftmals vereinbarten 
Zinsbindung von zehn Jahren 
läuft das Darlehen zwar noch auf 
alle Fälle bis Ende 2010 bezie-
hungsweise bis 2012 weiter. Al-
lerdings befinden sich die Kondi-
tionen für Immobilienkredite ak-
tuell auf einem derart niedrigen 
Niveau, dass es aus Kosten- und 
Sicherheitsgründen sinnvoll ist, 
schon jetzt die Anschlussfinan-
zierung zu regeln.

Vor knapp zehn Jahren lagen 
die Konditionen für Immobilien-
kredite zwischen fünf und sechs 
Prozent - und damit fast doppelt 
so hoch wie aktuell. Derzeit kön-
nen Kredite ab etwa 3,3 Prozent 
aufgenommen werden. Das Zins-
niveau können nicht nur Erstkäu-
fer nutzen, sondern auch Immo-
bilienbesitzer mit laufenden Kre-
diten. Es ist zwar nicht möglich, 
aus laufenden Krediten frühzeitig 
herauszukommen. Allerdings 
lässt sich die in den nächsten 
Monaten oder Jahren anstehende 
Anschlussfinanzierung heute mit 
einem Forward-Darlehen kosten-
günstig in trockene Tücher brin-
gen. Die Aufschläge für Forward-
Kredite fallen wegen der Wirt-
schaftslage so gering aus, dass 

heute ein Anschlusskredit für ein 
erst 2012 auslaufendes Darlehen 
für unter vier Prozent erhältlich 
ist.

Gerade Kunden, die Ende 2000 
eine Immobilie finanziert haben 
und deswegen in den kommen-
den Monaten ein Anschlussange-
bot von ihrem Institut erhalten, 
sollten jetzt genau hinsehen. We-
gen des günstigen Zinsniveaus 
wird die vorgeschlagene An-
schlussfinanzierung wohl auf alle 
Fälle günstiger sein als der Erst-
kredit. Allerdings sollte man sich 
nicht von etwas niedrigeren Zin-
sen oder gar Monatsraten blen-
den lassen. Noch immer nehmen 
viele Kunden ungeprüft das Ver-
längerungsangebot der Bank an. 
Dabei lohnt ein Vergleich. Denn: 
Ein Wechsel biete häufig noch-
mals deutlich günstigere Zinsen 
und ist keineswegs so aufwendig 
wie von vielen Kunden erwartet 
- die neue Bank kümmert sich 
um alle Formalitäten und erstat-
tet mitunter sogar die Kosten. 

Fakt ist: Bei einem Bankenwech-
sel nach Ablauf der ersten Zins-
festschreibung - insbesondere bei 
höheren Darlehenssummen - 
kann eine äußerst lohnende Zin-
sersparnis herausspringen. Bei 
einem Kredit über 150.000 Euro 
bedeutet schon ein um nur 0,2 
Prozent besserer Zinssatz über 10 
Jahre eine Zinsersparnis von rund 
3.000 Euro, über 15 Jahre sogar 
4.000 Euro. 

EndErlEin & Co. GMbH    

Immobilienkäufer der 
Jahrtausendwende: Jetzt 

Kreditverträge prüfen
Im Provisionsprozess hat der 

Makler darzulegen, dass der 
Kaufvertrag zustande gekom-
men ist und ein vertragliches 
Rücktrittsrecht nicht besteht. 
Den Auftraggeber kann jedoch 
eine „sekundäre" Darlegungs-
last treffen. So entschied das 
OLG Schleswig im Urteil vom 
11. September 2009 (Az.: 14 U 
33/09).

Die Käufer eines Grundstücks 
durften vom Kaufvertrag zu-
rücktreten, wenn ihre „Pla-
nungsvorstellungen" für einen 
SB-Markt nicht erfüllt wurden. 
Nach der Baugenehmigung 
durften „Nahrungs- und Ge-
nussmittel (Reformwaren, Le-
bensmittelhandwerk)" auf nicht 
mehr als 20 Prozent der gesam-
ten Verkaufsfläche angeboten 
werden. Den unter Berufung da-
rauf erklärten Rücktritt bestä-
tigte das OLG nicht, so dass die 
Maklerin Provision beanspru-
chen konnte. Grundsätzlich 
kann eine Rücktrittsklausel den 
Hauptvertrag wie eine aufschie-
bende Bedingung „in der Schwe-
be" halten, z.B. wenn die Ertei-
lung einer Baugenehmigung 
fraglich ist. Dann entfällt nach 
dem Rücktritt die Provision. Das 
Gericht hat dennoch pro Makler 
entschieden, weil die Käufer ih-
re Berechtigung zum Rücktritt 
nicht ausreichend dargelegt ha-
ben. Zwar trifft den Makler die 
„primäre" Darlegungslast für 
das wirksame Zustandekommen 
des Hauptvertrages. 

Der Maklerkunde muss jedoch 
Tatsachen darlegen, über die 
der Makler keine näheren 
Kenntnisse besitzt, weil sie au-
ßerhalb seiner Sphäre liegen, 
während sein Auftraggeber sie 
hat und ihm nähere Angaben 
zumutbar sind. Bei den hier 
maßgeblichen „Planungsvor-
stellungen", dem Aufbau des 
Warensortiments und der die-
sem zugeordneten Verkaufsflä-
che handelt es sich um solche 
Umstände. Da die Käufer sie 
trotz Hinweis nicht hinreichend 
dargelegt haben, musste der 
Maklersenat unterstellen, dass 
das Rücktrittsrecht nicht be-
steht.

Provisionszah-
lung wird trotz 
Rücktritt vom 

Kaufvertrag fällig

Neue Motorsägen 
mit Federleicht-

Startsystem
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IM lAnDeSVerbAnD HAuS & grunD Mecklenburg-VorpoMMern orgAnISIerte MItglIeDSVereIne
Telefonnummern, Beratungszeiten und -orte (für Mitglieder und Neuaufnahmen)

 Haus & grund-
 Vereine in M-V  Vorsitzende/r telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Anklam Gunnar Wessel 0 39 71/24 31 30 2. und 4. Di im Monat 16–18 Uhr 17389 Anklam Pasewalker Allee 23

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9–12 und Do 9–12 + 13–17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Graal-Müritz Hansjörg Seidel 03 82 06/14 609 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18181 Graal-Müritz Zur Koppenheide 66

Greifswald Eckehard Bürger 0 38 34/50 01 59 Mo 17–18 Uhr 17489 Greifswald Wiesenstraße 18

Hagenow Günter Westendorf 0 38 83/72 22 71 1. Mi im Monat 17–18 Uhr (oder tel. Ver.) 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Malchow Frank Eckstein 03 99 32/1 39 53 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17213 Malchow Kurze Straße 23

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/4 21 17 49 2. Mo im Monat 17–19 Uhr 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Ursula Peukert 0 39 81/20 62 64 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17235 Neustrelitz Louisenstraße 18

Parchim Manfred Paßgang 0 38 71/26 51 84 Di 16–18 Uhr (oder tel. Vereinbarung) 19370 Parchim August-Bebel-Straße 1

Ribnitz-Damgarten Margrid Parr 0 38 21/81 29 76 Mo–Fr 8–16 Uhr 18347 Ribnitz-Damg. Lange Straße 86

Rostock Bernd Läufer 03 81/45 58 74 Mo 17–18 und Do 10–12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18–19 und Mi 14–17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Di und Do 16–18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1a

Uecker-Randow Michael Ammon 0 39 73/4 38 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17309 Pasewalk Stettiner Straße 25 c

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Sankt-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17–19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35

Rügen (Insel) Jochen Richter 03 83 92/2 23 17 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18546 Sassnitz Bachstraße 50

 Landesverband Haus & Grund® Mecklenburg-Vorpommern

H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17–19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Landesgeschäftsstelle Frau Knop 03 85/5 77 74 10 Mo 18–19 und Mi 14–17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Redaktion/Medien Erwin Mantik 03 85/2 07 52 13 Mo 17–18 Uhr (sonst: Tel. 01 72/385 89 59) 19063 Schwerin Bosselmannstraße 11a

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Hausverwaltung Karin Redmann 03 85/5 77 74 08 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Str. 11/13

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAuS-unD-grunD-MV.De

Der Bundesgerichtshof hat in-
zwischen entschieden, dass bei 
der Frist zur Zahlung der Miete 
bis zum dritten Werktag eines 
jeden Monats der Sonnabend 
nicht mitzählt. 

Dem Bundesgerichtshof lagen 
dazu zwei Fälle vor, bei denen 
vertraglich vereinbart war, dass 
die Miete - ebenso wie seit dem 
1. September 2001 in § 556b Abs. 
1 BGB geregelt - im Voraus spä-
testens am dritten Werktag eines 
jeden Monats zu zahlen ist. Da-
nach wäre die Miete zu Beginn, 
spätestens jedoch bis zum drit-
ten Werktag der einzelnen Zeit-
abschnitte zu entrichten, nach 
denen sie bemessen wurden.

In einem Fall wurde der Miet-
vertrag mit der entsprechenden 
Klausel bereits im Jahre 1978 ab-
geschlossen (VIII ZR 291/09). In 
dem anderen Fall (VIII ZR 
129/09) wurde die Vereinbarung 
nach Inkrafttreten des 556b Abs. 
1 BGB im Jahr 2006 getroffen. 
Aufgrund vorangegangener un-
pünktlicher Mietzahlungen wur-
den die Mieter jeweils abge-
mahnt. In dem einen Fall (VIII 
ZR 291/09) ging die Miete für 
den auf die Abmahnung fol-
genden Monat Februar 2008 am 
5. Februar 2008, einem Dienstag, 

bei der Klägerin ein, in dem an-
deren Fall (VIII ZR 129/09) er-
folgte die Zahlung für den über-
nächsten Monat Dezember 2006 
am Dienstag, dem 5. Dezember 
2006. Daraufhin wurde beiden 
Mietern das Mietverhältnis frist-
los, hilfsweise ordentlich gekün-
digt. Die auf Räumung gerichte-
ten Klagen wurden durch die 
Amtsgerichte jeweils abgewie-
sen. Die Berufungen der Vermie-
ter hatten keinen Erfolg. 

Die dagegen gerichteten Revisi-
onen der Vermieter hat der Bun-
desgerichtshof zurückgewiesen. 
Der unter anderem für das 
Wohnraummietrecht zuständige 
VIII. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat entschieden, dass 
der Sonnabend nicht als Werktag 
im Sinne des § 556b Abs. 1 BGB 
und entsprechender vertraglicher 
Vereinbarungen anzusehen ist. 
Der Senat hat dies aus der Ent-
stehungsgeschichte und dem 
Schutzzweck der gesetzlichen 
Regelung hergeleitet. Mit der 
Einführung des § 556b Abs. 1 
BGB sollte eine damals bereits 
weit verbreitete Vertragspraxis 
unverändert in das Gesetz über-
nommen werden. Deshalb hat 
für Vereinbarungen aus der Zeit 
vor und nach Inkrafttreten der 
gesetzlichen Regelung eine ein-

heitliche Auslegung zu erfolgen. 
Die Karenzzeit von drei Werkta-
gen, die dem Mieter für die Zah-
lung der Miete zum Beginn des 
Monats eingeräumt wird, mildert 
im Interesse des Mieters die zu-
gunsten des Vermieters begrün-
dete Vorleistungspflicht ab und 
muss dem Mieter ungeschmälert 
zur Verfügung stehen. Diese 
"Schonfrist" soll insbesondere 
sicherstellen, dass die Mietzah-
lung den Vermieter auch dann 
innerhalb von drei Werktagen 
erreicht, wenn die Überweisung 
der Miete am letzten Tag des 
Monats, an dem weite Teile der 
Bevölkerung ihr Gehalt oder ih-
ren Lohn erhalten haben, in Auf-
trag gegeben wird. Sie trägt da-
mit dem Umstand Rechnung, 
dass Mietzahlungen schon seit 
langem großenteils durch Über-
weisung über Bankinstitute ab-
gewickelt werden und dies er-
fahrungsgemäß eine gewisse 
Zeit in Anspruch nimmt. Bank-
geschäftstage waren aber bei 
Einführung des § 556b Abs. 1 
BGB und in der Zeit davor nur 
die Tage von Montag bis Freitag; 
daran hat sich auch nichts 
Grundlegendes geändert. Des-
halb würde sich die Schonfrist 
für den Mieter bei der Mietzah-
lung über Bankinstitute um ei-
nen Tag verkürzen, wenn der 

Sonnabend bei der Berechnung 
der Zahlungsfrist als Werktag 
mitgezählt würde. Das wi-
derspräche dem Schutzzweck 
der Karenzzeit und rechtfertigt 
es, den Sonnabend nicht als 
Werktag im Sinne des § 556b 
Abs. 1 BGB und entsprechender 
Mietvertragsklauseln anzusehen. 
Dies gilt im Interesse einheit-
licher Handhabung unabhängig 
von der Zahlungsweise. 

Die Entscheidung des Senats 
zur Berechnung der Karenzzeit 
von drei Werktagen bei der Kün-
digung von Wohnraummietver-
hältnissen gemäß § 573c BGB 
(Urteil vom 27. April 2005 - VIII 
ZR 206/04) steht dem nicht ent-
gegen. Danach wäre die Kündi-
gung spätestens am dritten 
Werktag eines Kalendermonats 
zum Ablauf des übernächsten 
Monats zulässig. Anders als eine 
Überweisung können die Über-
mittlung und die Zustellung 
eines Kündigungsschreibens 
durch die Post an einem Sonna-
bend erfolgen. Im Gegensatz zur 
Zahlungsfrist verkürzt sich da-
her die Karenzzeit für die Kündi-
gung nicht, wenn der Sonnabend 
bei der Dreitagesfrist des § 573c 
Abs. 1 Satz 1 BGB - wie auch im 
allgemeinen Sprachgebrauch - 
als Werktag berücksichtigt wird.

Ist ein Samstag bei der Frist zur Zahlung 
der Miete als Werktag anzusehen?

Wenn eine Hausverwaltung dem 
Stromversorgungsunternehmen 
irrtümlich einen Mieterwechsel 
meldet und dieses stellt daraufhin 
den Strom ab, haben die Mieter 
gegenüber der Hausverwaltung 
als Verursacher einen Schadenser-
satzanspruch, wenn Lebensmittel 
auf Grund der fehlenden Kühlung 
verderben. Ein Anspruch gegenü-
ber dem Stromversorger besteht 
laut DAV dagegen nicht, entschied 
das Amtsgericht München am 10. 
März 2010 (AZ: 212 C 16694/09).

Während die Mieter im Urlaub 
waren, stellte ihnen das Stromver-
sorgungsunternehmen für elf Tage 
den Strom ab. Alle Lebensmittel 
im Kühlschrank und der Gefrier-
truhe verdarben. Als die Mieter 
wieder nach Hause kamen und 
sich beim Stromversorgungsunter-
nehmen beschwerten, erfuhren 
sie, dass die Hausverwaltung 
fälschlicherweise einen Mieter-
wechsel gemeldet hatte. Auf Rück-
frage des Stromunternehmens sei 
dieser sogar noch einmal bestätigt 
worden. Daraufhin wollten die 
Mieter die verdorbenen Lebens-
mittel ersetzt bekommen. Außer-
dem seien die Geräte wegen des 

Schimmels und des Geruches 
nicht mehr zu benutzen, so dass 
neue anzuschaffen seien. Sowohl 
die Hausverwaltung als auch das 
Stromversorgungsunternehmen 
lehnten einen Schadensersatz ab.

Die Klage gegen die Hausverwal-
tung war teilweise erfolgreich. Die 
Klage gegen das Stromversor-
gungsunternehmen wurde dage-
gen abgewiesen. Die Mieter hätten 
einen Schadensersatzanspruch 
gegenüber der Hausverwaltung. 
Diese habe durch die falsche Mit-
teilung des Mieterwechsels das 
Abstellen des Stroms zu verant-
worten. Die verdorbenen Lebens-
mittel müssten den Mietern ersetzt 
werden. Die Hausverwaltung 
müsse auch den Aufwand für die 
Reinigung der Geräte ersetzen. 
Der vollständige Ersatz der Geräte 
käme allerdings nicht in Betracht, 
da eine Reinigung noch möglich 
sei. Gegen das Stromversorgungs-
unternehmen gebe es allerdings 
keinen Anspruch. Dieses habe 
sich noch einmal durch Nachfrage 
vergewissert, so dass es kein Ver-
schulden treffe. Es habe sich auf 
die Angaben der Hausverwaltung 
verlassen.

Hausverwaltung haftet für 
aufgetaute Lebensmittel 

Tauscht ein Wohnungseigentü-
mer den Teppichboden gegen 
Parkett aus, muss das Parkett 
lediglich den Trittschallschutz 
gewährleisten, der dem ur-
sprünglich festgelegten Schall-
schutzniveau des Gebäudes ent-
spricht. 

So eine Entscheidung des 
Oberlandesgerichts Branden-
burg vom 20. Mai 2010 mit (AZ: 
5 Wx 20/09). Der Wohnungsei-
gentümer tauschte in seiner 
Wohnung den vorhandenen 
Teppichboden gegen einen Par-
kettfußboden aus. Durch den 
auf dem Parkett entstehenden 
Trittschall fühlte sich der da-
runter wohnende Nachbar ge-
stört. 

Er forderte erfolglos Abhilfe, 
denn die Richter sahen die Be-
einträchtigung als zumutbar 
an. Das Schallschutzniveau der 

Wohnanlage sei das in der DIN 
4109 (1989) festgelegte Maß. 
Dies werde auch mit dem neu-
en Parkettboden nicht über-

schritten. Sie wiesen außerdem 
darauf hin, dass Küche, Bad 
und WC der Wohnung mit Ke-
ramikfliesen ausgestattet seien 
und der von diesen Räumen 
ausgehende Trittschall denjeni-
gen noch übersteige, der im Be-
reich des Parkettbodens entste-
he.

Auch könne sich der Kläger 
nicht darauf berufen, dass die 
akustischen Beeinträchtigungen 
durch einen Teppichboden ge-
ringer wären. Eine solche Argu-
mentation wäre nur dann schla-
gend, wenn der bei einem Tep-
p i chboden  en t s t ehende 
Trittschall der einzuhaltende 
Maßstab wäre. Das sei hier je-
doch nicht der Fall.

Akustische Beeinträchtigungen sind zu dulden


